
Ortsgemeinde Kottenheim  Vorlage Nr. 055/166/2017 

 

 Beschlussvorlage 

    

 

TOP Unterhaltung der Wirtschaftswege in 
der Gemarkung Kottenheim 

 

 Verfasser:   
Bearbeiter: Ewald Becker 
Abteilung:  Abteilung 3 

  Datum:  
26.04.2017 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-57 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Ortsgemeinderat öffentlich 10.05.2017 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat von Kottenheim beschließt,  
 

a) dass die Wirtschaftswege im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel abge-
schoben und in Form gebracht werden sollen 

 
oder  
 

b) dass ein Einbau von Basaltlava-Split und Absiebmaterial erfolgen soll, was zu 
einem überplanmäßigen Aufwand von rund 7.000,00 € führen wird, die durch 
überplanmäßige Erträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden könnten. 

 
 
 
Etwaige Anträge: 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
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Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
Sachverhalt: 
 
Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege in der Gemarkung Kottenheim ist im 
Haushaltsplan 2017 ein Betrag von 5.000,00 € veranschlagt. 
 
Dieser Betrag würde in etwa ausreichen, um die Wege mit einem Grader abzuschie-
ben und in Form zu bringen. 
 
Besser und nachhaltiger wäre der Einbau von Basaltlava-Split und Absiebmaterial. 
In diesem Fall würde der Haushaltsansatz jedoch nicht ausreichen, um die vorgese-
henen Wege auszubauen, denn nach einem Kostenvoranschlag der Firma MAYKO 
Natursteinwerke würden sich die Materialkosten auf 4.879,00 € belaufen. Hinzu kä-
me ein Betrag von rund 1.785,00 € für den Transport. Zusammen mit dem Einsatz 
eines Graders ergäbe sich ein Aufwand von knapp 12.000,00 €. 
 
Im Hinblick auf die Qualität und die Dauerhaftigkeit des Wegeausbaues wäre der 
Einbau von Basaltlava-Split und Absiebmaterial zu befürworten. 
 
Die hierfür zu erwartenden Aufwendungen würden den Haushaltsansatz um rund 
7.000,00 € übersteigen. 
Diese überplanmäßigen Aufwendungen können durch überplanmäßige Erträge bei 
der Gewerbesteuer ausgeglichen werden. 
 
Förster Peter Göke würde die Maßnahme, wie in den vergangenen Jahren, koordi-
nieren. 
 
Bevor nun weitere Angebote eingenommen bzw. eine Ausschreibung veranlasst 
wird, sollte der Ortsgemeinderat von Kottenheim festlegen, ob 
 

a) die Wirtschaftswege im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel abgescho-
ben und in Form gebracht werden sollen  
oder 

b) ob ein Einbau von Basaltlava-Split und Absiebmaterial erfolgen soll, was zu 
einem überplanmäßigen Aufwand von rund 7.000,00 € führen wird, die durch 
überplanmäßige Erträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden könnten. 

 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 
 Nein  Ja, mit  
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Ergebnishaushalt 
  2017 

Finanzhaushalt  
 20 

 5.000 € Buchungsstelle: 
55591.523390 

 
 
 
Anlagen: 
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